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§ 1 Name und Sitz des Vereins 
 

1. Der Verein führt den Namen  

 

Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Ludwigshafen/Rh. e. V. 

Haus & Grund Ludwigshafen/Rh. 

 

 Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Ludwigshafen eingetragen. 

 

2. Der Verein ist als örtliche Gliederung der Gesamtorganisation der  

 Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer von Rheinland-Pfalz e. V.  

 angeschlossen. 

 

3. Sitz des Vereins ist Ludwigshafen am Rhein. 

 

 

§ 2 Zweck des Vereins 
 

1. Der Verein bezweckt die Förderung der Grundstückswirtschaft und die Wah-

rung der gemeinschaftlichen Interessen der Haus-, Wohnungs- und Grund-

eigentümer in der Stadt Ludwigshafen/Rh. und Umgebung. 

 

2. Er betreibt den Zusammenschluss der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentü-

mer und unterhält Einrichtungen, die der Unterstützung der Mitglieder dienen. 

 

 

§ 3 Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person und jede Ge-

meinschaft werden, die Eigentum oder ein sonstiges zur Verfügung berechti-

gendes Recht an einem Grundstück besitzt und deren Grundstück, Sitz der 

Verwaltung oder Wohnsitz innerhalb des Vereinsbereichs gelegen ist. Bei Ge-

meinschaften von Eigentümern oder sonstigen  dinglich Berechtigten können 

alle Beteiligten die Mitgliedschaft erwerben. 

 

2. Personen, die die Zwecke des Vereins in besonderem Maße gefördert haben, 

können durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern er-

nannt werden. 

 

3. Die Anmeldung zur Aufnahme ist schriftlich an den Vereinsvorstand zu richten. 

Über die Aufnahme entscheidet der Vereinsvorstand; in Streitfällen entscheidet 

die Mitgliederversammlung. 

 

4. Die Mitgliedschaft endet: 

 

a) durch Tod; 

b)  durch Ausschluss, der durch Beschluss des Vorstandes ausge- 

   sprochen werden kann, wenn ein Mitglied den erklärten Zielen und  

   Zwecken des Vereins zuwiderhandelt oder für 2 Jahre Beiträge nicht 

   gezahlt sind. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen 
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   den Ausschluss kann das Mitglied die Entscheidung der Mitglieder-

   versammlung beantragen; 

  c)  durch Austritt; er kann frühestens zum Ende des auf den Beitritt  

   folgenden Kalenderjahres erfolgen. Der Austritt muss schriftlich mit 

   einer 6-monatigen Kündigungsfrist zum jeweiligen Jahresende er 

   klärt werden. 

 

 

§ 4  Beiträge – Geschäftsjahr 
 

1. Der jährliche Vereinsbeitrag wird durch die Mitgliederversammlung festge-

legt und ist spätestens zum 15.01. des laufenden Kalenderjahres zur Zahlung 

fällig. 

 

 Der Vorstand ist berechtigt, Art und Weise der Beitragserhebung zu regeln. 

Im Beitrag ist die Bezugsgebühr für das Mitgliedermagazin der Haus-, Woh-

nungs- und Grundeigentümer „Haus und Grund“ enthalten. 

 

2. Ehrenmitglieder werden von der Zahlung von Vereinsbeiträgen freigestellt. 

 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 5 Organe 
 

1. Organe des Vereins sind 

 

a) die Mitgliederversammlung; 

b) der Vorstand, der aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden 

und mindestens drei weiteren Vorstandsmitgliedern besteht. 

 

2. Der Vereinsvorsitzende und die weiteren Mitglieder des Vorstandes werden 

von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 5 Jahren gewählt; die 

Rechnungsprüfer auf die Dauer von 3 Jahren. Wiederwahl ist zulässig 

 

3. Wird dem Vorstand keine Entlastung erteilt, ist eine Neuwahl erforderlich. 

 

 

§ 6 Rechte und Pflichten des Vorstandes 

 

1. Dem Vorstand obliegt die Geschäftsleitung, die Ausführung der Vereinsbe-

schlüsse und die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er entscheidet über die 

Einrichtung und Unterhaltung einer Geschäftsstelle des Vereins sowie über 

die Anstellung eines Geschäftsführers und sonstiger Mitarbeiter. 

 

2.  Der Vorstand beruft und leitet die Mitgliederversammlung. 

 

 Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Der Geschäftsführer hat über jede 

Sitzung des Vorstandes ein Protokoll aufzunehmen, das vom Geschäftsführer 

und vom Vereinsvorsitzenden zu unterzeichnen ist. 

 



Haus & Grund Ludwigshafen/Rh. e. V.  Seite 4 
 

 Der Geschäftsführer verwaltet die Kasse des Vereins und führt ordnungsge-

mäß Buch über alle Einnahmen und Ausgaben. Er hat in der Mitgliederver-

sammlung einen Kassenbericht zu erstatten. 

 

3. Der Vorstand ist berechtigt, den Geschäftsführer oder ein Vorstandsmitglied 

zur Vornahme von Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen jeder Art für den 

Verein zu ermächtigen. 

 

4. Der Vorstand ist verpflichtet, in alle namens des Vereins abzuschließenden 

Verträge die Bestimmung aufzunehmen, dass die Vereinsmitglieder nur mit 

dem Vereinsvermögen haften. 

 

5. Der Vereinsvorsitzende oder der 2. Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich 

und außergerichtlich nach Maßgabe der Beschlüsse des Vereinsvorstandes. 

 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 
 

1. Einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 

 

Außerordentliche Versammlungen sind einzuberufen, wenn das Interesse des 

Vereins es erfordert oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder schriftlich un-

ter Angabe des Zwecks und der Gründe die Einberufung verlangt. 

 

2. Der Mitgliederversammlung obliegt insbesondere 

 

a) die Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; 

 b) die Entgegennahme des Kassenberichts; 

 c) die Entgegennahme des Prüfungsberichts der Rechnungsprüfer; 

 d) die Entlastung des Vorstands; 

 e) die Wahl des Vorstands; 

 f) die Wahl von zwei Rechnungsprüfern; 

 g) die Satzungsänderung; 

 h) die Auflösung des Vereins;  

 i) Beschlussfassung über vorliegende Anträge; 

 

3. Der Vorstand legt die Tagesordnung für die Mitgliederversammlung fest und 

beruft diese unter Mitteilung der Tagesordnung mindestens 2 Wochen vor der 

Tagung durch schriftliche Einladung der Mitglieder ein. Auf den Termin soll 

zusätzlich hingewiesen werden durch Veröffentlichung in der Tagespresse, im 

Mitgliedermagazin „Haus und Grund“ und auf der Homepage des Vereins. 

 

4.  Das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung kann auch durch einen mit 

schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter ausgeübt werden. Die Vereini-

gung bis zu 10 Stimmen auf einen Vertreter ist zulässig. 

 

5. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der erschienen 

Mitglieder, bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden. Über die Art 

der Abstimmung entscheidet der Vorstand. 
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 Bei Wahlen ist schriftliche Abstimmung erforderlich, wenn ein anwesendes 

Mitglied es verlangt. 

 

6.  Beschlüsse, durch die die Satzung geändert wird und Beschlüsse über die Auf-

lösung bedürfen einer Mehrheit von ¾ der erschienen Mitglieder. 

 

7. Über den Verlauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Pro-

tokoll zu fertigen, das der Vereinsvorsitzende und der Geschäftsführer zu un-

terzeichnen haben. 

 

 

§ 8 Datenschutzerklärung 
 

1. Mit dem Vereinsbeitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende perso-

nenbezogenen Daten auf: 

 

 den vollständigen Namen, 

 Titel, akademischen Grad, 

 die Anschrift 

 Telefon-, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse, 

 Bankverbindung 

 Beruf 

 

2. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. 

Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die 

personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und or-

ganisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

 

 

3. Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung 

stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Verände-

rung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem 

vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung 

seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwen-

dung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu 

verpflichtet ist. Nach Art. 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung per-

sonenbezogenen Daten rechtmäßig, wenn diese für die Erfüllung eines Ver-

tragsverhältnisses – hier: Mitgliedschaft im Verein – erforderlich sind. 

 

4. Für weitere personenbezogene Daten und für solche, die in den Vereinspubli-

kationen und Online-Medien veröffentlicht werden sollen, ist eine schriftliche 

Einwilligungserklärung des Mitgliedes unter Beachtung des Art. 7 DSGVO 

notwendig. Dazu ist ein entsprechendes Formblatt des Vereins vom Mitglied 

zu unterschreiben. Die Entscheidung zur Erhebung weiterer personenbezoge-

ner Daten und deren Veröffentlichung trifft das Mitglied freiwillig. Das Ein-

verständnis kann das Mitglied jederzeit ohne nachteilige Folgen mit Wirkung 

für die Zukunft in Textform gegenüber dem Vereinsvorstand unter der Ver-

einsanschrift widerrufen. 

 

5. Als Mitglied des Haus & Grund Ludwigshafen/Rh. e.V., Haus- Wohnungs- 

und Grundeigentümerverein werden personenbezogene Daten seiner Mitglie-
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der an den Verlag der Vereinszeitschrift Haus & Grund sowie zum Versand 

der Vereinsmitteilungen an Postdienstleister gemeldet. Es werden dabei fol-

gende personenbezogenen Daten übermittelt: 

 

 der vollständige Name 

 die Anschrift 

 

6. Beim Austritt aus dem Verein werden die personenbezogenen Daten des Mit-

glieds aus der Mitgliederdatenverwaltung gelöscht. Personenbezogene Daten, 

die die Kassenverwaltung betreffen, werden gem. der steuergesetzlichen Best-

immungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts 

durch den Vorstand aufbewahrt.  

 

7. Das Mitglied hat das Recht auf Auskunft des Vereins über seine gespeicherten 

Daten sowie auf deren Berichtigung und Löschung (sofern nicht Art. 6, Abs. 1 

lit b) oder lit f) DSGVO betroffen ist). Dieses bezieht sich auch auf eine Ein-

schränkung der Datenverarbeitung oder einen Widerspruch gegen eine Daten-

übermittlung. Eine entsprechend Anfrage ist per Textform an den Vorstand zu 

richten. 

 

 

§ 9 Auflösung des Vereins 
 

Im Falle der Auflösung des Vereins findet eine Liquidation statt, die vom 

Vereinsvorsitzenden als Liquidator durchzuführen ist. 

 

Das Vermögen fließt dem Landesverband der Haus-, Wohnungs- und Grund-

eigentümer von Rheinland-Pfalz e. V. zu. 

 

 

 

 

Stand August 2018 


